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Anhòrung zu Ànderungen in der Eigenmittelverordnung (ERV) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken fiir die Gelegenheit, Steilung nehmen zu kònnen. Wir unterstutzen die Absctiaf

fung der Anrechenbarkeit von Nachschusspflichten der Genossenschafter bei Banl<en in der 
Rechtsform von Genossenschaften sowie die Abschaffung des Kantonalbanl<enrabattes. 

Die Sonderregelung fOrdie Genossenschaftsbanl<en ist Uberholt. Die Nachschusspflicht dùrfte 
 SO sie eingelòst werden musste  in der Praxis mit vielen Problemen verbunden sein: Es 
dient dem Glaubigerschutz, aber auch den Genossenschaftem selber, wenn bei der Bestim

mung des regulatorischen Eigenkapitals nicht auf ein eventuell fiktives Eigenkapital abgestellt 
wird. Wir stimmen der Streichung von Art. 16 Abs. 4 und Art. 28 Abs. 2 ERV daher zu. 

Die bisherige Privilegierung der Kantonalbanken gem. Art. 33 Abs. 3 der ERV, welche den 
Kantonalbanken einen „Rabatt" von 12,5 % Prozent auf die Summe der erforderlichen Eigen

mittel gewahrt, erachten wir sowohl aus der Sicht des Glaubigerschutzes als auch àer Stabili

tatdes Finanzsystems als nicht mehrzeitgemass. Die Kantonalbanken sind auf diese Spezial

regelung aufgrund ihrer effektiven Eigenmittelausstattung nicht mehr angewiesen. Eigen

tumsverhaltnisse und Staatsgarantie werden durch die Abschaffung nicht tangiert. 

Freundliche Grusse 

Kaufmânnischer Verband Schweiz 

Wl. 
lie. iur. Peter Kyburz lie. lui?. Barbara Gisi 
Generalsekretâr LeiteliorAngestellten politik 
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Sehr geehrter Herr Moreno 
 
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Anhörungsunterlagen. Gerne 
nehmen wir dazu Stellung. 

Die SP Schweiz begrüsst grundsätzlich die Massnahmen, die eine 
Stärkung der Eigenkapitalbasis der Banken in der Schweiz zum Ziel 
haben. So wird gemäss unserer Einschätzung grundsätzlich zu prüfen 
sein, ob in den kommenden Jahren die risikogewichteten Eigenmittel-
vorschriften nicht für alle Banken weiter verschärft werden müssen 
sowie die neu für die Grossbanken eingeführte nominale Begrenzung 
des Verschuldungsgrades (Leverage Ratio) generell angewendet wer-
den soll. 
 
So erachtet es die SP als folgerichtig, die Sonderstellung, die Kanto-
nalbanken mit einer umfassenden Staatsgarantie und Banken in der 
Rechtsform einer Genossenschaft bezüglich der Eigenmittel bisher 
genossen haben, aufzuheben. Entsprechend soll der Kantonalbanken-
rabatt von 12,5 Prozent für die erforderlichen Eigenmittel sowie die 
Anrechnung von 50 Prozent der Nachschusspflicht als unteres ergän-
zendes Kapital bei Genossenschaftsbanken mittelfristig wegfallen. 
 
Was jedoch den gewählten Zeitpunkt der Inkraftsetzung dieser bereits 
seit Jahren anvisierten Änderung von Artikel 33 Absatz 3, Artikel 16 
Absatz 4 sowie Artikel 28 Absatz 2 der Eigenmittelverordnung (ERV) 
betrifft, ist dieser aus Sicht der SP mitten in einer der schwersten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten schlecht gewählt. Wenn 
auch „diese Gesetzesänderung die betroffenen Banken nicht (gefähr-
det)“, wie es im Erläuterungsbericht der FINMA heisst, so ist doch zu 



befürchten, dass die Anpassungen in der aktuell bereits schwierigen 
Lage zu einer verminderten Kreditvergabe der betroffenen Banken 
namentlich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) führen wird. 
 
Die SP schlägt deshalb angesichts der gegenwärtigen Rezession und 
der nach wie vor labilen Situation an den Finanzmärkten vor, die stu-
fenweise Anpassung der Eigenmittelvorschriften für Kantonalbanken 
und genossenschaftlich organisierte Banken nicht schon ab 2010 (bis 
2012), sondern zwei Jahre aufgeschoben erst ab 2012 (bis 2014) 
durch zu führen.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und 
verbleiben  

mit freundlichen Grüssen. 

 
Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz 
 
 
 

 
Christian Levrat    Stefan Hostettler 
Präsident     Politischer Fachsekretär 
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Bemerkung: 
fif 

Zurich, 28. August 2009 

Betreff: Anhorung Anderung von Art. 33 Abs.3, Art. 16 Abs. 4 und Art. 28 Abs. 2 
der Eigenmittelverordnung 

Sehr geehrter Herr Moreno 

Fur die Zustellung der Anhorungsunterlagen, mit denen sich die Fachkommission 
Bankenprufung befasst hat, danken wir Ihnen bestens. 

Aus prijferischer Sicht haben wir keine Bemerkungen zu den geplanten Ànderun
gen anzubringen. 

Mit freundlichen Grussen 

Facbtemrqission BarikeoDPufung 

y  
Pascal Portmann ânn A Albert Gûfîîfr 
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Sekretariat Westsctiweiz: me Centrale, Case postale 2670, 1002 Lausanne, Telefon 021 320 59 30, Telefax 021 323 56 46 
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Stellungnahme zur Änderung der Eigenmittelverordnung für Kantonalbanken und Genossen-
schaftsbanken  
 
Sehr geehrter Herr Moreno 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Mitteilung vom 20. Juli 2009 haben Sie die Vernehmlassung zur Änderung der Eigenmittelverordnung 
(Art. 33 Abs. 3, Art. 16 Abs. 4 und Art 28 Abs. 2) betreffend Kantonalbankenrabatt und Nachschusspflicht 
bei Genossenschaftsbanken eröffnet. Gerne nehmen wir die Möglichkeit wahr, Ihnen hiermit unsere 
Haltung zur Verordnungsänderung zu übermitteln.  
 
Der von der FINMA vorgeschlagenen Aufhebung des Kantonalbankenrabatts stimmen wir zu. Wir haben 
– wie im FINMA-Erläuterungsbericht zu Recht angesprochen – die Bereitschaft zum Verzicht bereits vor 
Jahren gegenüber der damaligen EBK signalisiert und im Herbst 2005 auch öffentlich kommuniziert. 
  
Von Bedeutung ist für uns – wie das im Erläuterungsbericht der FINMA ausgeführt ist –, dass 
• der bestehende Kantonalbankenstatus in keinerlei Weise beeinflusst wird oder irgendwelche Prä-

judizien für eine künftige Veränderung geschaffen werden; 
• die Bedeutung und die kantonsbezogene Regelung der Staatsgarantie als wichtiges stabilisierendes 

Element auf Stufe Institut wie auch Finanzplatz in keiner Art und Weise tangiert oder gemindert wird; 
• dem verfassungsmässigen Gebot der Berücksichtigung der besonderen Aufgaben und Stellung der 

Kantonalbanken (Art. 98 BV) weiterhin Rechnung getragen wird.  
Dabei begrüssen wir ausdrücklich die im Erläuterungsbericht enthaltene Beurteilung der FINMA, „dass 
die Staatsgarantien ein stabilisierendes Element des Finanzsystems darstellen und aus prudentieller 
Sicht durchaus wünschenswert sind. Und auch aus Wettbewerbssicht lassen sie sich vertreten.“ Ebenso 
begrüssen wir die Feststellung der FINMA, dass bei einem allfälligen EU-Beitritt der Schweiz die Ab-
schaffung der Staatsgarantie zwar drohen könnte, nicht aber unabwendbar ist.  
  
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur Verordnungsänderung Stellung nehmen zu können, und ver-
bleiben  
 
mit freundlichen Grüssen 
 
Verband Schweizerischer Kantonalbanken 
 
 
 
 
Hanspeter Hess Dr. Thomas Hodel 
Direktor Leiter Public Affairs 
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